
Förderungsrichtlinien Land Niederösterreich 

Grundsätze und Ziele 

1) Ziele und Gegenstand der Förderung, entsprechend § 1 Abs. 2 des Gesetzes über die Förderung der 

Erwachsenenbildung und des Volksbüchereiwesens aus Landesmitteln sind Einrichtungen und deren 

Tätigkeiten, die im Sinne einer ständigen Weiterbildung die Aneignung von Kenntnissen und Fertigkeiten 

sowie der Fähigkeit und Bereitschaft zu verantwortungsbewusstem Urteilen und Handeln und die 

Entfaltung der persönlichen Anlagen zum Ziele haben. 

2) Förderungen dürfen nur für Vorhaben und Projekte vergeben werden, die 

•  entsprechend § 1 des Gesetzes über die Förderung der Erwachsenenbildung und des 

Volksbüchereiwesens aus Landesmitteln Gegenstand der Förderung sind und 

• entsprechend § 2 des Gesetzes über die Förderung der Erwachsenenbildung und des 

Volksbüchereiwesens aus Landesmitteln förderungswürdige Aufgaben darstellen und   

• geeignet sind, die Zielformulierungen der Landestrategie NÖ, der Strategie für Kunst und Kultur 

des Landes Niederösterreich und jene in anderen Landeskonzepten für die Bereiche 

Erwachsenenbildung und Büchereiwesen umzusetzen und  

• nicht gegen geltendes Recht der Europäischen Union oder gegen geltende Rechtsvorschriften des 

Bundes oder des Landes Niederösterreich verstoßen.  

Gegenstand der Förderung 

§ 1. (1) Der Bund hat die Erwachsenenbildung und das Volksbüchereiwesen nach Maßgabe der 

Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zu fördern. 

 

(2) Gegenstand der Förderung nach diesem Bundesgesetz sind Einrichtungen und Tätigkeiten, die im Sinne 

einer ständigen Weiterbildung die Aneignung von Kenntnissen und Fertigkeiten sowie der Fähigkeit und 

Bereitschaft zu verantwortungsbewusstem Urteilen und Handeln und die Entfaltung der persönlichen 

Anlagen zum Ziele haben. 

 

Förderungswürdige Aufgaben 

§ 2. (1) Als förderungswürdige Aufgaben zur Erreichung der im § 1 Abs. 2 bezeichneten Ziele kommen 

insbesondere in Betracht: 

  

a) Politische und sozial- und wirtschaftskundliche Bildung; 

b) berufliche Weiterbildung; 

c) Vermittlung der Erkenntnisse der Wissenschaften; 

d) Bildung als Hilfe zur Lebensbewältigung; 

e) sittliche und religiöse Bildung; 

f) musische Bildung; 

g) Nachholung, Fortführung und Erweiterung der Schulbildung; 

h) Führung von Volksbüchereien; 

i) Aus- und Fortbildung von Erwachsenenbildnern und von Volksbibliothekaren; 

j) Bildungsinformation, Bildungsberatung und Bildungswerbung; 



k) Veröffentlichungen über die Erwachsenenbildung und das Volksbüchereiwesen; 

l) Errichtung und Erhaltung von wissenschaftlichen Instituten und Durchführung wissenschaftlicher 

Untersuchungen auf dem Gebiet der Erwachsenenbildung und des Volksbüchereiwesens. 

  

 

(2) In die Förderung nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sind nicht einzubeziehen: 

  

a) Pflege des Volksbrauchtums, soweit es sich nicht um Aufgaben auf gesamtösterreichischer Ebene oder 

um internationale Kontakte handelt; 

b) Unterrichtsveranstaltungen von Schulen im Sinne des Privatschulgesetzes; 

c) Veranstaltungen der Glaubensverkündigung im Rahmen des Kultus; 

d) Veranstaltungen, die der Mitgliederwerbung oder der parteipolitischen Werbung dienen, ferner 

Bildungsarbeit im Sinne des Bundesgesetzes vom 9. Juli 1972, BGBL. Nr. 272, über die Förderung 

staatsbürgerlicher Bildungsarbeit im Bereich der politischen Parteien sowie der Publizistik; 

e) innerbetriebliche Berufsaus- und -fortbildung. 

 

 


